Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 18 (1931)

Heft: 3

Artikel: Reglementierung im Namen der Schonheit!
Autor: ek.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-81933

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-81933
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

KREUZLINGEN. Sekundarschulhaus mit Turnhalle
und Ausgestaliung des Gemeindeareals. Die Schulvor-
steherschaft Kreuzlingen erdoffnet in Verbindung mit
dem Gemeinderat Kreuzlingen unter. den im Kanton
Thurgau heimatberechtigten und den seit mindestens
einem Jahre im Kanton Thurgau niedergelassenen Ar-
chitekten einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwiir-
fen fiir ein Sekundarschulhaus mit Turnhalle, sowie zur
Erlangung von generellen Ideen iiber die Ausgestaltung
des Gemeindeareals in Kreuzlingen. Als Einlieferungs-
termin ist der 31. August 1931 festgesetzt. Dem Preis-
gericht gehoren an die Architekten A. Ewald, Kantons-
baumeister in St. Gallen; Albert Froelich B.S. A.; Werner

Ptister B.S. A.; Prof. O. R. Salvisberg B.S. A., alle drei
in Ziirich, ferner als Vertreter der Schulvorsteherschaft
und des Gemeinderates a. Fabrikdirektor E. Biichi; Se-
minardirektor Dr. W. Schohaus und Kantonsrat J. Schoch.
Ersatzmann ist Architekt B.S.A. K. Egender in Ziirich.
Preissumme Fr. 10,000.—.

‘Verlangt werden: Uebersichtsplan und Modell 1 : 500,
sdmtliche Grundrisse, Fassaden und die noétigen Schnitte
1 :200, Kostenberechnung und Erlduterungsbericht. Pro-
gramm und Unterlagen konnen gegen Hinterlage von
Fr. 20.— bei Gemeinderat J. Schoch,
Kreuzlingen (Tel. 351), bezogen werden.

Gemeindehaus

Reglementierung im Namen der Schoénheit!

Unter diesem Titel hat «Das Werky im Méarz 1929
einen Aufsatz mit Bildern gebracht, woraus zu ersehen
war, welch ein Kampf im Kanton Tessin um die «Schon-
heity der Gebdude gefithrt wurde und zwar von zwei
Seiten aus. Den Vertretern der modernen Architektur
lag es daran, ihre Werke, von denen Gegner im Norden
behaupten, sie seien ausgesprochen siidlindisch, kom-
promisslos nach Sinn und Zweck darzustellen, wihrend
die Gemeinde, gestiitzt auf ein neues Baugesetz, sich an
dussere, tiiberlieferte Formen hielt. Diese Bauordnung
ist auch heute noch in Kraft. Einige kurze Sitze sind
fiir ihren Geist bezeichnend: «Die Gemeinde sorgt aus
Schonheitsriicksichten dafiir, dass der Stil des Ortes ge-
wahrt bleibt. ..
tens der Gemeinde bezieht sich nur auf die #ussere Form,
die allgemeine Wohlgefilligkeit. ..

Die Genehmigung der Zeichnung sei-

Zaune wund Brust-
wehr sind tunlichst in Eisen zu errichten... (das im
Tessin mit den wunderbaren Bruchsteinmauern!) Ebenso
ist verboten, von offentlichen - Orten aus sichtbare ‘Ab-
tritte anzulegen . .. Der #ussere Anstrich darf das
Schonheitsempfinden nicht verletzen...» usw.

Die Gemeinde, von der wir hier sprechen, ist As-
cona am Lago Maggiore. Die Bauentwicklung vollzieht
sich dort in geradezu rapidem Tempo. So liessen sich
Kéampfe nicht vermeiden, die meist in Kompromiss-
Iosungen endigten. Im Sommer 1930 wurde aber in
einem Baufall eine Entscheidung gefillt, die von prin-
zipiellem Interesse ist und verdient, dass sie
auch jenseits des Gotthards bekannt wird. Architekt
Weidemeyer in Ascona (B.D.A.) reichte am 4. April
bei der Gemeinde im Namen seines Bauherrn ein Bau-
gesuch ein zur Erstellung eines grossen Wohnhauses
ausserhalb des Fleckens auf dem Hiigelzug gegen Ronco
gelegen. Das projektierte Geb#dude sollte auf eine Fels-
kuppe zu stehen kommen, allein auf weiter Flur. Der

Gemeinderat bewilligte das Gesuch unterm 9. April; mit

oben: der Neubau des Architekten Weidemeyer
oberhalb Ascona, der aus Heimatschutzgriinden von den
Ortsbehdrden bekdmpft wurde

unten: was gleichzeitig am See gebaut werden darf,
ohne dass irgend jemand protestiert
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den Bauarbeiten wurde sofort begonnen. Am 18. Mai
wurde von einem Professor und einem Bildhauer beim
Regierungsrat Beschwerde gegen diesen Bau eingereicht
mit dem Begehren, seine Ausfithrung mochte verhindert
werden. Am 31. Mai wurde zudem vom Biirgermeister
und vom Vizebiirgermeister in Ascona eine weitere Be-
schwerde beim Regierungsrat im gleichen Sinne einge-
bracht, der Bau verderbe die Landschaft, es sei deshalb
ein neues Projekt einzureichen. Der hohe Regierungsrat
hiess beide Beschwerden gut mit Entscheid vom 4. Juni.
Weder die beiden Beschwerden, noch der regierungs-
ritliche Entscheid wurde dem Bauherrn, noch seinem
Architekten mitgeteilt, und so baute man inzwischen
frohlich weiter. Mit Schreiben vom 10. und 17. Juni
forderte nun der Gemeinderat von Ascona den Bauherrn
auf, neue Pldne einzureichen, der Rohbau war inzwischen
schon ordentlich weit gediehen. Unterm 23. Juni ver-
langte daraufhin der Biirgermeister beim Regierungsrat
die Einstellung der Bauarbeiten, mit dem Ergebnis, dass
die Regierung ihre beiden Entscheide am gleichen Tage
bestitigte und die Kantonspolizei aufforderte, den Bau-
verbotsbeschluss auszufithren. Dieser Entscheid wurde
nun endlich dem Bauherrn, resp. seinem Architekten am
27. Juni mitgeteilt, ohne dass jedoch die Bauarbeiten
eingestellt worden wiren. Am gleichen Tage wurde nun
von Fiirsprech und Notar Marcionni in Ascona, der sich
schon seit langer Zeit mit viel Mithe und auch Erfolg
der Sache des neuen Bauens angenommen hat, beim
Bundesgericht eine 6ffentlich-rechtliche Beschwerde
eingereicht und verlangt: 1. Annullierung des regierungs-
ritlichen Entscheides und 2. Autorisation, die Bauarbei-
ten weiterzufiithren. Immer noch gleichen Tags erschienen
auf der Baustelle Kantonspolizisten und verlangten Ein-
stellung der Arbeiten. Die Unternehmer (Gebr. Ram-
pazzi, Ascona) widersetzten sich dem jedoch, ebenso die
Arbeiter selbst. Am néchsten Vormittag erschienen nun
auf der Baustelle nochmals Polizisten und befahlen die
Einstellung unter Androhung, dass sie andernfalls Ver-
haftungen vornehmen wiirden und dass die zahlreichen
Italiener des Landes verwiesen wiirden. Es wurde weiter
gearbeitet. Am Nachmittag gegen 3 Uhr erschien nun
der Biirgermeister personlich auf dem Bau in Begleitung
von bewaffneten Polizisten, und so erzwangen sie
die Arbeitseinstellung. Es ist klar, dass die ganze Be-
volkerung diesem sensationellen Tagesereignis mit In-
teresse folgte, unter Einheimischen wie Fremden bilde-
ten sich lebhafte Parteien.

Berner Bauchronik

Grosse Taten werfen bekanntlich ihre Schatten vor-
aus. So betrachtet, wird die Bundesstadt zurzeit ordent-
lich beschattet. Im kommenden Sommer, d. h. vom
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Am 30. Juni, vormittags 11 Uhr, erhielt Notar Mar-
cionni die'telegraphische Autorisation vom
Bundesgericht, die Bauarbeiten provisorisch wie-
der aufzunehmen. Daraufhin hat der Regierungsrat den
Notar als Rechtsvertreter nach Bellinzona zu einer Be-
sprechung eingeladen, und am 1. Juli bestellte er Archi-
tekt Maraini von Lugano als Vertrauensmann, um ein
Gutachten iiber den Stil des strittigen Objektes abzu-
geben. Am 2. Juli (man beachte die ungemein rasche
Abwicklung der Dinge!) wurde auf der Baustelle ein
Augenschein vorgenommen, an welchem ein Vertreter
der Regierung, der Vertrauensarchitekt Maraini, Notar
Marcionni und Architekt Weidemeyer teilgenommen
haben. Mit den Bauarbeiten wurde also weitcrgefahren.
Am 12. September wurden dann vom Regierungsrat seine
beziiglichen Entscheide zuriickgezogen, somit Xkonnten
auch Notar Marcionnis Beschwerden Erledigung finden.
Architekt Maraini (der allerdings vor zwei Jahren noch
anders gesprochen hat, doch sei seine Wandlung dank-
bar anerkannt), #usserte sich dahin, dieser Bau, resp.
dessen Stil store die Landschaft gar nicht, die innere
Einteilung sei sehr gut und er verstiinde die vorherigen
regierungsritlichen Entscheide nicht. Wenn er auch per-
sonlich kein Freund dieser Bauart sei, so unterscheide
er trotzdem zwischen guter und schlechter «Moderne»,
und der vorliegende Bau sei zweifellos zu den guten zu
zithlen. Damit wiire diese Schildbiirgergeschichte zu Ende.
Der Biirgermeister von Ascona ist geknickt und findet,
dass er in Zukunft nichts mehr zu sagen habe, wenn
man doch bauen kénne wie man wolle. Die Mehrheit der
Augenscheinkommission war dann der Meinung, ober-
halb des Fleckens und im Maggiadelta diirfe man ohne
Einschrinkung in bezug auf die Schonheit bauen, wih-
rend im Flecken selbst die Schonheitsbaubestimmungen
anzuwenden seien.

Um die Tragikomdédie aber voll zu geniessen, muss
man sich den grossen Neubau ansehen, der auf Triih-
jahr 1931 fertic wird: An auffallendster Stelle an der
Hauptstrasse, vom See aus sichtbar und von der grossen
Piazza her wird ein Bau erstellt, gegen den niemand
etwas einzuwenden hatte, er erfiillt offenbar alle Vor-
schriften und scheint den Geschmack des Volkes zu be-
friedigen. Dass er in seiner iippigen Palazzoarchitektur,
seinen imitierten Fenstern und seiner siisslichen Farb-
behandlung einen Hohn auf jede gute alte Tessinerbau-
tradition ,bedeutet, scheint die Schonheitskommission
noch nicht erfasst zu haben. ek.

24. Juli bis 20. September, wird die «Erste Schweiz. Aus-
stellung fiir Gesundheitspflege und Sport», genannt
HYSPA, abgehalten, und zwar auf dem Neu-, Mittel- und



	Reglementierung im Namen der Schönheit!

